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Der Verwaltungsrat der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) hat 

in seiner Sitzung am 04. Mai 2023 
 
 Die Änderung der Satzung der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 
beschlossen. 
 
Geändert wurde: 
 
Folgende Satzungsinhalte wurden neu aufgenommen oder geändert: 

 
 
 
§ 4 Widerspruchsausschuss 
 
I. Die Entscheidung über die Widersprüche und der Erlass von Widerspruchsbe-

scheiden wird dem Widerspruchsausschuss übertragen (§ 36a SGB IV). Der Wi-
derspruchsausschuss hat seinen Sitz in 78647 Trossingen, Löhrstr.   45. 

 
II. 1. Der Widerspruchsausschuss setzt sich zusammen  
 
  aus zwei Vertretern der Versicherten und  ebenso vielen Vertretern der 

Arbeitgeber, die die Voraussetzungen der Wählbarkeit als Organmitglied 
erfüllen. 

 
2. Jedes Mitglied des Widerspruchsausschusses hat einen Stellvertreter zur 

Vertretung im Verhinderungsfall. 
 
3. Die Versichertenvertreter des Widerspruchsausschusses werden von den 

Versichertenvertretern des Verwaltungsrates gewählt. 
 

Die Arbeitgebervertreter des Widerspruchsausschusses werden von den 
Arbeitgebervertretern des Verwaltungsrates gewählt.  
 
Die Wahl erfolgt für die Amtszeit des Verwaltungsrates. Die Mitglieder des 
Widerspruchsausschusses bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt an-
treten. 

 
4. Das Amt der Mitglieder des Widerspruchsausschusses ist ein Ehrenamt. 

§§ 40 bis 42, 59 und § 63 Abs. 3a und 4 SGB IV gelten entsprechend. 



 
5. Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses wählen den Vorsitzenden 

des Widerspruchsausschusses und dessen Stellvertreter; § 62 Abs. 1 Satz 
2 SGB IV gilt entsprechend. Der Vorsitz wechselt zwischen den Gruppen 
von Sitzung zu Sitzung. 

 
Der Vorsitzende bestimmt den Schriftführer, der auch ein Mitarbeiter der 
Betriebskrankenkasse sein kann. 

 
6.  Der Vorstand oder ein vom Vorstand Beauftragter nimmt an den Sitzungen 

des Widerspruchsausschusses beratend teil. 
 

7.  Der Widerspruchsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
und stimmberechtigt ist. 

 

8.   Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung 
wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 
9.  Der Widerspruchsausschuss kann in folgenden Fällen ohne Sitzung schrift-

lich abstimmen (§ 64 Abs. 3 SGB IV): 
 

a. bei Änderungen von Beschlüssen des Widerspruchsausschusses, so-
weit es sich um Fragen der Formulierung ohne Änderung des sachli-
chen Inhalts, um die Beseitigung von offensichtlichen Unrichtigkeiten 
oder um Änderungen handelt, die erforderlich sind, um die Fassung 
eines Beschlusses mit dem tatsächlichen Ergebnis der Beratung in 
Übereinstimmung zu bringen, 

b. in Angelegenheiten, die nach Beratung in einer Sitzung aufgrund eines 
Beschlusses des Widerspruchsausschusses im schriftlichen Verfahren 
abschließend erledigt werden sollen, 

c. in eiligen Angelegenheiten, die in der Regel keiner Beratung bedürfen, 
d. bei Vorliegen wichtiger Gründe, die eine Präsenzsitzung ausschließen 

(z. B. aufgrund von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit einer 
Epidemie oder Pandemie). 

 
Wenn mindestens ein Mitglied des Widerspruchsausschusses der schriftli-
chen Abstimmung widerspricht, ist über die Angelegenheit in der nächsten 
Sitzung zu beraten und abzustimmen (§ 64 Abs. 3 Satz 3 SGB IV).  

 
III. Das Nähere über das Verfahren bei der Erledigung der Aufgaben regelt die von 

dem Widerspruchsausschuss aufgestellte Geschäftsordnung. 
 
IV. Der Widerspruchsschuss nimmt auch die Aufgaben der Einspruchsstelle nach 

§ 112 Abs. 1 u. 2 SGB IV i. V. m. § 69 Abs. 2, 3 u. 5 Satz 1 2. Halbsatz OWiG 
wahr. 

 
 
 



 
§ 6 Kündigung der Mitgliedschaft 
 
I. Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die von ihnen ge-

wählte Betriebskrankenkasse mindestens 12 Monate gebunden (§ 175 Abs. 4 
Satz 1 SGB V), sofern nicht die Mitgliedschaft kraft Gesetzes endet. Eine Kündi-
gung der Mitgliedschaft ist sodann unter den Voraussetzungen von § 175 Abs. 4 
Satz 3 bis 5 SGB V möglich.  

 
II. Erhebt die Betriebskrankenkasse nach § 242 Abs. 1 erstmals einen Zusatzbei-

trag oder erhöht sie ihren Zusatzbeitragssatz, besteht ein Sonderkündigungs-
recht nach Maßgabe von § 175 Abs. 4 Satz 6 bis 8 SGB V. 

 
III.      Abweichend von Abs. I Satz 1 können Versicherungsberechtigte ihre Mitglied-

scha kündigen, weil die Voraussetzungen einer Familienversicherung nach § 10 
SGB V erfüllt sind (§ 175 Abs. 4 Satz 9 SGB V). Die freiwillige Mitgliedschaft en-
det in diesem Fall mit Erfüllung der Voraussetzungen der Familienversicherung.  
 

IV.  Abweichend von Abs. I Satz 1 können Versicherungsberechtigte ihre Mitglied-
schaft kündigen, weil keine Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse begründet 
werden soll (§ 175 Abs. 4 Satz 9 SGB V). Die Kündigungsfrist nach § 175 Abs. 4 
Satz 3 SGB V gilt. 

 
V.  Abs. I Satz 1 und Abs. II sowie Abs. III gelten nicht, wenn ein Wahltarif nach 

§ 15d (Krankengeld) oder § 15e (Wahltarif Prämienzahlung für Nichtinanspruch-
nahme von Leistungen (§ 53 Abs. 2 SGB V) gewählt wurde. In diesen Fällen 
kann die Mitgliedschaft zur Betriebskrankenkasse nur unter den Voraussetzun-
gen des § 15d Nr. 4 oder § 15e Abs. V. gekündigt werden. 



 
§ 12c  Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz (§ 20k SGB V)  
 
 
Die Betriebskrankenkasse gewährt ihren Versicherten als Sachleistung Leistungen zur 
Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Einsatzes digitaler  
oder telemedizinischer Anwendungen und Verfahren auf der Grundlage der Festlegun-
gen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen nach § 20k Absatz 2 SGB V in der 
jeweils aktuellen Fassung. Die Leistungen sollen dazu dienen, die für die Nutzung digi-
taler oder telemedizinischer Anwendungen und Verfahren erforderlichen Kompetenzen 
zu vermitteln. Die BKK SBH fördert Kurse und Schulungen zur Nutzung und Bedienung 
der elektronischen Patientenakte, der Telematik-anwendungen, der digitalen Gesund-
heitsprodukte der BKK SBH und der gesetzlichen Krankenversicherung.  
 
Sofern eine Leistung im Einzelfall nicht als Sachleistung zur Verfügung gestellt werden 
kann, gewährt die Betriebskrankenkasse einen einmaligen jährlichen Zuschuss je Versi-
cherten in Höhe von maximal 50 EUR, jedoch nicht mehr als die tatsächlich angefalle-
nen Kosten.  
 
Leistungen, die digitale Kompetenzen ohne konkreten Gesundheitsbezug vermitteln 
(z.B. allgemeine Kenntnis im Umgang mit Hard- und Software), werden nicht erfasst. 
 
 

§12c Leistungsausschluss wird in § 12d Leistungsausschluss geändert  
 
 
§ 12d Persönliche elektronische Gesundheitsakte  – wird gestrichen 

 
 
 
 



 
§ 15d Wahltarife Krankengeld  
 
I. Die BKK SBH bietet  

 hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen (§ 44 Abs.2 Satz 1 Nr. 2 SGB V),  

 unständig Beschäftigten (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V) einen Tarif zur Aufsto-
ckung des Krankengeldes sofern diese das gesetzliche Krankengeld nach § 44 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 SGB V oder §46 Satz 3 SGB V gewählt haben  

 
  und  

 

 nach dem KSVG (Künstlersozialversicherungsgesetz) versicherten, selbstständi-
gen Künstlern und Publizisten einen Tarif zur Wahl des Krankengeldes vom 15. 
bis zum 42. Tag an. 

 
II.  Der Tarif wird gemäß § 53 Abs. 6 SGB V gemeinsam mit anderen Betriebskrankenkas-

sen gebildet.  
 
 

Teilnahme 
 

1. Die BKK SBH bietet den in § 53 Abs. 6 SGB V genannten Mitgliedern Tarife 
zur Zahlung von Krankengeld zur Wahl an. Mitglieder, die am Tag der Wahl-
erklärung das Renteneintrittsalter für eine Regelaltersgrenze erreicht haben, 
können den Tarif nur wählen, wenn sie 

a) in den letzten fünf Jahren vor diesem Zeitpunkt mindestens vierundzwan-
zig Monate in der gesetzlichen Krankenversicherung entweder in einem 
Krankengeldwahltarif oder mit Anspruch auf Krankengeld versichert waren 
oder 
b) unmittelbar vor diesem Zeitpunkt ununterbrochen mindestens 12 Monate 
entweder in einem Krankengeldwahltarif oder mit Anspruch auf Krankengeld 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren. 
 

 
2. Die Teilnahme zum Tarif können die, in § 53 Abs. 6 SGB V genannten Mitglieder 

monatlich durch schriftliche oder elektronische Willenserklärung gegenüber der 
BKK SBH erklären. Die Laufzeit des Tarifs beginnt mit dem Beginn des Kalen-
dermonats, der dem Eingang der vollständigen, schriftlichen oder elektronischen 
Wahlerklärung bei der BKK SBH folgt; ein hiervon später liegender Beginn kann 
gewählt werden.  
 

 
Laufzeit/Bindungsfrist 

 
3. Die Mindestbindungsfrist an den Tarif beträgt drei Jahre; sie beginnt mit der Lauf-

zeit des Tarifs. Sofern eine Kündigung nicht erfolgt, verlängert sich die Wahl des 
Tarifs und löst eine neue dreijährige Mindestbindungsfrist aus, die sich an das 
Ende der vorherigen Mindestbindungsfrist anschließt. Die Mitgliedschaft kann ab-
weichend von § 175 Abs. 4 SGB V frühestens zum Ablauf der dreijährigen Min-
destbindungsfrist gekündigt werden. 

 
Tarifende/Kündigung 



 
4. Der Tarif kann ordentlich durch schriftliche oder elektronische Erklärung spätes-

tens drei Monate zum Ende der Mindestbindungsfrist gekündigt werden; maßge-
bend ist der Eingang der Erklärung bei der BKK SBH.  

 
5. Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht durch das Mitglied, wenn 

die Fortführung für das Mitglied eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde, 
insbesondere bei Anmeldung von Privatinsolvenz oder bei Eintritt von Hilfebedürf-
tigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII, oder Zubilligung einer zeitlich unbe-
grenzten Sozialleistung mit Entgeltersatzfunktion (beispielsweise Altersrente) 
durch einen Sozialleistungsträger. Die schriftliche oder elektronische Kündigung 
wird in diesen Fällen mit Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden 
Kalendermonats, frühestens zum Zeitpunkt des die Sonderkündigung begründen-
den Ereignisses bzw. dem Datum des Bewilligungsbescheids der Sozialleistung, 
wirksam. Mit entsprechender Frist kann eine Kündigung ebenfalls bei wesentli-
chen inhaltlichen Veränderungen der Tarifbedingungen oder bei einer Prämiener-
höhung um mehr als zehn v.H., bezogen jeweils auf ein Jahr der Mindestbindung, 
erfolgen.  

 
 

Obliegenheiten der Teilnehmer 
 

6. Die Mitglieder müssen die BKK SBH unverzüglich über nicht nur vorübergehende 
Änderungen ihres Einkommens oder ihrer Tätigkeit/Beschäftigung sowie den Be-
zug von Sozialleistungen anderer Sozialleistungsträger mit Lohnersatzfunktion in-
formieren und auf Verlangen der BKK SBH aussagekräftige Nachweise vorlegen. 
Auf Verlangen der BKK SBH haben sie Auskünfte über die Höhe ihres Einkom-
mens zu geben und Nachweise dazu vorzulegen. 

 
7. Sie sind verpflichtet, eine Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer gegenüber der BKK 

SBH nachzuweisen und die BKK SBH über eine Arbeitsaufnahme unverzüglich zu 
informieren.  

 
8. Die §§ 60, 63, 65, 66-67 SGB I gelten für die Durchführung dieses Tarifs entspre-

chend. 
 

 
Prämien 

 
9. Die monatliche Höhe der zu zahlenden Prämie beträgt,  

 
für den Personenkreis der Selbstständigen i.S.d. § 53 Abs. 6 SGB V i.V.m. § 44 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V und für den Personenkreis der unter anderem unstän-
dig Beschäftigten i.S.d. § 53 Abs. 6 SGB V i.V.m. § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V: 

 
Waltarifkranken- 
geld  
kalendertäglich 

10€ 20€ 30€ 40€ 50€ 

Prämie monatlich 10€ 20€ 30€ 40€ 50€ 

 
für den Personenkreis der nach dem KSVG versicherten Künstler und Publizisten 
i.S.d. § 53 Abs. 6 SGB V  

 



Wahltarifkrankengeld 
kalendertäglich 

10€ 20€ 30€ 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 

Prämie monatlich 5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€ 
 

 
10. Die Prämie ist für jeden Tag der Laufzeit des Tarifs zu zahlen. Die Prämienzah-

lung erfolgt monatlich. Bei Teilmonaten ist für jeden Tag der Laufzeit 1/30 des 
Monatsbetrages zu zahlen. Im Falle eines Wechsels der Höhe des Wahltarifkran-
kengeldes nach den Absätzen 30 und 31 ist die für das neu vereinbarte Wahltarif-
krankengeld zu entrichtende Prämie ab dem Beginn der Gültigkeit der neuen 
Wahltarifkrankengeldhöhe zu zahlen. 

 
11. Während des Bezugs von Wahltarifkrankengeld sind die Prämien weiterhin zu 

entrichten.  
 

12. Die Prämie wird jeweils im Voraus fällig, spätestens am 15. eines Monats für den 
Kalendermonat. 

 
13. Die BKK SBH darf fällige Prämien nach der Maßgabe des § 76 Abs. 2 SGB IV 

stunden, niederschlagen oder erlassen. 
 
 

Anspruch 
 

14. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld nach diesen Tarifen haben Mitglieder, wenn 
Krankheit sie arbeitsunfähig macht. Für den Anspruch auf Wahltarifkrankengeld 
muss eine Mitgliedschaft i.S.d. § 53 Abs. 6 SGB V zum Zeitpunkt der Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit und während der Arbeitsunfähigkeit bei der BKK SBH be-
stehen. Bei Arbeitsunfähigkeit im Ausland besteht Anspruch auf Wahltarifkran-
kengeld nach diesem Tarif unter den Voraussetzungen des über-, zwischen- oder 
innerstaatlichen Rechts. 

 
15. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit und dessen Beurteilungsmaßstab im Sinne die-

ses Tarifs entspricht den Regelungen des Begriffs und des Beurteilungsmaßsta-
bes der Arbeitsunfähigkeit für gesetzliches Krankengeld nach § 44 Abs. 1 SGB V 
i.V.m. den Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien und den hierzu ergangenen/ergehenden 
höchstrichterlichen Rechtsprechungen der Gerichte. 

 
16. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld entsteht frühestens mit Beginn des 4. Kalen-

dermonats nach Beginn der Laufzeit des Tarifs (Wartezeit). Sofern die Arbeitsun-
fähigkeit vor dem Beginn der Laufzeit des Tarifes festgestellt wurde, besteht für 
die Dauer dieser Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch auf Wahltarifkrankengeld. Im 
Falle des Satzes zwei beginnt die Wartezeit erst nach dem Ende der Arbeitsunfä-
higkeit. Nach Ablauf der Wartezeit besteht Anspruch auf Wahltarifkrankengeld:  

 
1. bei Mitgliedern nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V ab dem 43. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit (Karenzzeit). 

 
2. bei Mitgliedern, die nach dem KSVG versichert sind, ab dem 15. Tag der Ar-
beitsunfähigkeit (Karenzzeit), längstens bis zum 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit,  
 
wenn der Zeitpunkt der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach dem Beginn der 
Laufzeit des Tarifes liegt.  



  
17. Sofern die Arbeitsunfähigkeit während der Wartezeit festgestellt wird, beginnt die 

jeweilige Karenzzeit nach Ablauf der Wartezeit. 
 

18. Für den Anspruch auf Wahltarifkrankengeld sind die Arbeitsunfähigkeit und deren 
Fortdauer vom Mitglied durch entsprechende ärztliche Bescheinigungen nachzu-
weisen, nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche nach deren 
Beginn, bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit unverzüglich nach dem zuletzt be-
scheinigten Datum. Bei Arbeitsunfähigkeit im Ausland richtet sich deren Feststel-
lung und Nachweis gegenüber der BKK SBH nach den Vorschriften des über - und 
zwischenstaatlichen Rechts. Die BKK SBH kann eine Überprüfung der Arbeitsun-
fähigkeit insbesondere durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) vornehmen lassen; § 275 SGB V gilt entsprechend. 

 
19. Ein Anspruch auf Wahltarifkrankengeld besteht nicht bzw. ein bestehender Wahl-

tarifkrankengeldanspruch endet  
 
- mit dem letzten Tag der Teilnahme am Tarif, 
- wenn werden andere Sozialleistungen mit Lohnersatzleistungsfunktion von 

anderen Sozialleistungsträger aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit wie bei-
spielsweise Verletztengeld, Übergangsgeld, Erwerbsunfähigkeitsrente bezo-
gen wird, 

- die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Be-
rufskrankheit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung beruht,  

- solange und soweit in der nach § 53 Abs. 6 SGB V definierten Beschäftigung 
/ Tätigkeit Arbeitseinkommen oder Arbeitsentgelt erzielt wird oder Arbeitsein-
kommen sonst (z.B. durch Angestellte) erzielt wird, 

- solange während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ohne die Arbeitsunfähig-
keit kein oder ein negatives Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt 
worden wäre, 

- wenn andere Sozialleistungen mit einkommensersetzender Funktion von So-
zialleistungsträgern wie beispielsweise Altersrente,  Mutterschaftsgeld, Un-
terhaltsgeld sowie Leistungen nach dem SGB II, SGB III und SGB XII (betrifft 
u.a. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe bezogen werden,  

- wenn überwiegend Einkünfte zur Alterssicherung wie in § 22 Abs. 1 Nr. 1 
und 5 EStG genannt bezogen werden, 

- mit dem nicht nur vorübergehenden Ende der Zugehörigkeit des in § 53 Abs. 
6 SGB V genannten Personenkreises, 

- mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der BKK SBH. 
 
20. Über das Anspruchsende hinaus zu Unrecht gezahltes Wahltarifkrankengeld ist 

vom Mitglied zurück zu zahlen.   
 
 

21. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer mit einem Betrag in Höhe 
von insgesamt zwei Monatsprämien im Rückstand ist. Für zurückliegende Zeiten 
besteht kein Leistungsanspruch, auch wenn nachträglich die Zahlung aller rück-
ständigen Beträge erfolgt. Sofern eine Stundungsvereinbarung gemäß Absatz 13. 
dieses Tarifs besteht und eingehalten wird, findet Absatz 21. keine Anwendung.  

 
22. Die §§ 16 Abs. 1-3 und 4, 18 Abs. 1 Satz 2, 51, 52, 52a SGB V werden entspre-

chend auf die Ansprüche auf Wahltarifkrankengeld nach diesen Tarifen angewen-
det. 



 
 

Zahlung 
 

23. Die Zahlung des Wahltarifkrankengeldes setzt den Nachweis der Arbeitsunfähig-
keit durch das Mitglied voraus. Die Zahlung des Wahltarifkrankengeldes beginnt 
frühestens mit dem Tag der ärztlichen Feststellung, wenn der Nachweis rechtzei-
tig im Sinne des Absatzes 18 erbracht worden ist. Das Wahltarifkrankengeld wird 
für Kalendertage gezahlt. Ist das Wahltarifkrankengeld für einen vollen Kalender-
monat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen. 

 
24. Im Rahmen dieses Tarifs wird für die in § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V ge-

nannten Mitglieder Wahltarifkrankengeld nur ausgezahlt, wenn auch ein gesetzli-
ches Krankengeld durch die BKK SBH an den Teilnehmer ausgezahlt wird. Endet, 
ruht oder entfällt der Bezug des gesetzlichen Krankengeldes oder kommt aus 
sonstigem Grund kein gesetzliches Krankengeld zur Auszahlung, wird für jeden 
Tag, an dem kein Krankengeld bezogen wird, auch kein Wahltarifkrankengeld ge-
zahlt. Der Anspruch auf Wahltarifkrankengeld endet, sobald wegen Erreichens 
der Höchstbezugsdauer kein gesetzliches Krankengeld mehr zur Auszahlung 
kommt. 

 
 

Dauer 
 

25. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld für die in § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB 
V genannten Mitglieder in diesem Tarif besteht solange und soweit gesetzliches 
Krankengeld für diese Arbeitsunfähigkeit bezogen wird, längstens für 78 Wochen 
innerhalb von 3 Jahren. Anspruch auf Krankengeld im Künstler -/Publizisten Tarif 
besteht bis maximal zum 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit, längstens für insgesamt 
26 Wochen innerhalb von je drei Jahren. Die Dreijahresfrist richtet sich jeweils 
nach der gesetzlichen Blockfrist. 

 



Höhe 
 
26. Die Höhe des Wahltarifkrankengeldes können 

 
1. die in § 53 Abs. 6 SGB V i.V.m. § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V  genann-
ten Versicherten in jeweils kalendertäglich 10 € - Schritten bis zu 50 € kalender-
täglich frei wählen. Das gewählte Wahltarifkrankengeld darf zusammen mit dem 
Höchstkrankengeld nach § 47 Abs. 1 Satz 1 SGB V 70% des durchschnittlichen 
kalendertäglichen Arbeitseinkommens bzw. Arbeitsentgelts nicht übersteigen. Das 
Mitglied ist verpflichtet, der BKK SBH eine Erklärung über die Höhe seines Ar-
beitseinkommens/Arbeitsentgelts zukommen zu lassen und Änderungen unver-
züglich mitzuteilen, 
 
2. die nach dem KSVG Versicherten in jeweils kalendertäglich 10 € - Schritten bis 
zu 90 € kalendertäglich frei wählen. Das gewählte Wahltarifkrankengeld darf 70% 
des durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitseinkommens/Arbeitsentgelts 
nicht     übersteigen. Das Mitglied ist verpflichtet, der BKK SBH eine Erklärung 
über die Höhe seines Arbeitseinkommens bzw. Arbeitsentgelts zukommen zu 
lassen und Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 
 

27. Die BKK SBH kann die Angaben des Versicherten zum Arbeitsentgelt bzw. Ar-
beitseinkommen jederzeit überprüfen. Bei Einkommensveränderungen gelten die 
Vorgaben der Absätze 30 und 31. 

 
28. Das Mitglied hat zu Beginn des Tarifs auf der Teilnahmeerklärung die Höhe sei-

nes Wahltarifkrankengeldes zu wählen und eine Erklärung über die Höhe seines 
entfallenden Arbeitsentgelts bzw. Arbeitseinkommens abzugeben. 

 
29. Das Mitglied hat auf Verlangen der BKK SBH sein Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-

kommen in geeigneter Form (z.B. Einkommenssteuerbescheid) nachzuweisen. 
Dazu kann die BKK SBH auch auf Unterlagen des Mitglieds, die der BKK SBH im 
Rahmen der jährlichen Beitragsberechnung für eine freiwillige Versicherung vor-
liegen, zurückgreifen.  Eine nicht nur vorübergehende Minderung des Arbeitsent-
gelts bzw. Arbeitseinkommens oder eine nicht nur vorübergehende Aufgabe der 
hauptberuflichen Selbständigkeit, hauptberuflichen Ausübung der künstlerischen 
oder publizistischen Tätigkeit, der berufsmäßigen Ausübung der unständigen Be-
schäftigung bzw. der Aufnahme einer nicht befristeten Beschäftigung, die bei Ar-
beitsunfähigkeit einen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts für mindes-
tens sechs Wochen begründet ist der BKK SBH unverzüglich anzuzeigen. Beim 
Arbeitseinkommen bzw. Arbeitsentgelt ist ausschließlich auf Arbeitsentgelt bzw. 
Arbeitseinkommen abzustellen, welches in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit steht. Sofern das Mitglied negatives Arbeitsentgelt bzw. Arbeits-
einkommen erwirtschaftet, besteht kein Anspruch auf Wahltarifkrankengeld. Der 
Beurteilungsmaßstab für Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen im Sinne dieses 
Tarifs erfolgt analog den Regelungen und den hierzu ergangenen/ergehenden 
höchstrichterlichen Rechtsprechungen der Gerichte zur Beitragsbemessung zur 
gesetzlichen Krankenversicherung. 

 
 



 Wechsel 
 

30. Eine Änderung der Höhe des Wahltarifkrankengeldes (Wahltarifkrankengeldstu-
fen) ist durch schriftliche oder elektronische Erklärung möglich, wenn zum Zeit-
punkt der Wahl keine Arbeitsunfähigkeit besteht. Der Wechsel lässt die dreijährige 
Mindestbindungsfrist unberührt. Ein Wechsel ist – vorbehaltlich des Absatzes 31 – 
höchstens einmal pro Tarifjahr möglich. Die Wahl kann unter den Wahltarifkran-
kengeldstufen erfolgen, deren Voraussetzungen jeweils erfüllt werden; dazu ist 
das neue Netto-Arbeitseinkommen/Netto-Arbeitsentgelt auf der Wahlerklärung zu 
bestätigen und auf Verlangen der BKK SBH nachzuweisen. Die Laufzeit der neu 
gewählten Wahltarifkrankengeldstufe beginnt mit dem auf den Eingang der Erklä-
rung bei der BKK SBH folgenden übernächsten Kalendermonat. Sofern zum Zeit-
punkt des beabsichtigten Wechsels in eine leistungsausweitende Wahltarifkran-
kengeldstufe Arbeitsunfähigkeit besteht, kann die Laufzeit der neuen Wahltarif-
krankengeldstufe erst frühestens mit Beginn des auf das Ende der Arbeitsunfä-
higkeit folgenden Kalendermonats beginnen; der bisherige Tarif wird solange fort-
geführt. Der Anspruch auf das erhöhte Wahltarifkrankengeld beginnt frühestens 
nach Ablauf der Wartezeit von jeweils drei Monaten gerechnet ab dem Beginn der 
Laufzeit der neu gewählten Wahltarifkrankengeldstufe. Die erhöhte Prämie ist 
nach Ablauf der Wartezeit zu zahlen. 

 
31. Der Wechsel in eine leistungseinschränkende Wahltarifkrankengeldstufe hat zu 

erfolgen, wenn die Einnahmen die in Absatz 26 genannten Grenzen unterschrei-
ten, solange zu diesem Zeitpunkt keine Arbeitsunfähigkeit besteht. Die neue 
Wahltarifkrankengeldstufe gilt ab Beginn des übernächsten Kalendermonats, der 
der Feststellung der BKK SBH über das Unterschreiten folgt; eine Wartezeit im 
Sinne des Absatzes 16 besteht in diesen Fällen nicht. Sollte dies während der Ar-
beitsunfähigkeit festgestellt werden, beginnt die Laufzeit des neuen (niedrigeren) 
Tarifs mit Beginn des auf das Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Kalender-
monats. 

 

 



 
§ 15e Wahltarif Prämienzahlung für Nichtinanspruchnahme von Leistungen (§ 53 
Abs. 2 SGB V)  
 
I. Mitglieder, die im abgelaufenen Kalenderjahr länger als drei Monate bei der Be-

triebskrankenkasse versichert waren, erhalten eine Prämienzahlung, wenn sie und 
ihre nach § 10 SGB V versicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr keine 
Leistungen zu Lasten der Betriebskrankenkasse in Anspruch genommen haben.  
Das Mitglied hat der Betriebskrankenkasse schriftlich anzuzeigen, den Wahltarif in 
Anspruch nehmen zu wollen. Die Teilnahme beginnt mit dem Beginn des auf die 
Anzeige folgenden Monat.  

 
Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, können den 
Wahltarif nicht wählen.  

 
II. Für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme folgender Leistungen unschäd-

lich:  

 Prävention und Selbsthilfe (§§ 20 und 20i SGB V)  

 Schutzimpfungen (§ 20 i SGB V)  
 Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe, § 21 

SGB V; Individualprophylaxe, § 22 SGB V; Verhütung von Zahnerkrankungen 
bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen, § 22a SGB V; Zahn-
prophylaxe, § 55 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V; professionelle Zahnreinigung nach 
§12 Abs. 7 Nr. 4 dieser Satzung)  

 medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Ausnahme ambulanter Vor-
sorgeleistungen in anerkannten Kurorten  

 Gesundheitsuntersuchungen (§ 25 SGB V)  

 Kinderuntersuchungen (§ 26 SGB V)  
 Präventions- und Krankheitsfrüherkennungsleistungen nach 140a SGB V – Ver-

trägen und Satzung  

 Vorsorgeleistungen während der Schwangerschaft nach den Mutterschaftsricht-
linien  

 
Ebenfalls unschädlich für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme von Leis-
tungen durch nach § 10 SGB V versicherte Angehörige, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

 
III. Die jährliche Prämienzahlung beträgt 5 % des im Kalenderjahr an die Betriebs-

krankenkasse gezahlten Jahresbeitrages und umfasst bei Arbeitnehmern auch die 
nicht vom Mitglied zu tragenden Beitragsanteile. Die Zahlung der Prämie erfolgt im 
Monat Juli für das abgelaufene Kalenderjahr, in dem keine Leistungen in Anspruch 
genommen wurden.  

 
IV. Soweit die Teilnahme an dem Wahltarif während eines laufenden Kalenderjahres 

beginnt oder endet, wird die Prämienzahlung nach Nr. 3 anteilig berechnet. Das 
Gleiche gilt entsprechend, soweit nach der Wahl der Prämienzahlung nach Nr. 1 
die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden.  



 
V. Die Wahl der Prämienzahlung gilt für unbestimmte Zeit, mindestens jedoch 

für ein Jahr. Der Wahltarif kann jeweils zum Ende eines Kalenderjahres, 
frühestens jedoch nach Ablauf der einjährigen Mindestbindungsfrist, durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Betriebskrankenkasse gekündigt wer-
den.  

 
Die Mindestbindungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
das Mitglied der Betriebskrankenkasse seine Teilnahme an dem Wahltarif 
nach Ziffer 1 schriftlich angezeigt hat, frühestens jedoch mit Beginn der 

Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse.  
 
Die Prämienzahlung ruht für die Monate, in denen die Beiträge nach der 
Wahl der Prämienzahlung nach Ziffer 1 vollständig von Dritten getragen 

werden.  
Es besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn nach der Wahl der Prämien-
zahlung nach Ziffer I die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten 
getragen werden und in besonderen Härtefällen. Zu besonderen Härtefäl-

len zählt insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB 
II bzw. SGB XII.  
 
Bei Tragung der Beiträge durch Dritte und in besonderen Härtefällen kann 

im Rahmen des Sonderkündigungsrechts der Wahltarif innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Voraussetzungen gekündigt werden. Die Kündi-
gung wird zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Ka-
lendermonats wirksam. 

  
Ändern sich die Tarifbedingungen des Wahltarifes, kann das Mitglied sein 
Sonderkündigungsrecht bis zum Ablauf des auf das In-Kraft-Treten der 
neuen Tarifbestimmungen folgenden Monats ausüben. Die Kündigung des 

Wahltarifes wird wirksam mit der Geltung der neuen Tarifbedingungen.  
 
Die Mitgliedschaft kann abweichend von § 175 Abs. 4 SGB V frühestens 
zum Ablauf der einjährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden. Kündigt 

das Mitglied nach Ablauf der Mindestbindungsfrist seine Mitgliedschaft bei 
der BKK SBH nach § 175 Abs. 4 SGB V, endet der Wahltarif mit dem Aus-
scheiden aus der Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse. 

 
 



Anlage zu § 16 Abs. III der Satzung BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 
Katalog der im Rahmen von § 16 Abs. III der Satzung bezuschussungsfähigen 
Leistungen und Produkte 
 
Versicherungen 
Im Bereich der Zusatzversicherungen sind folgende Versicherungsarten 
zuschussfähig: 
- Private Altersvorsorge, 
- Private Berufsunfähigkeitsversicherung, 
- Private Krankenzusatzversicherung ambulant und stationär, 
- Betriebliche Krankenzusatzversicherung   
- Betriebliche Altersvorsorge 
- Private Pflegezusatzversicherung, 
- Private Unfallversicherung, 
- Private Zahnzusatzversicherung 
 
Leistungen 
- Regelmäßiger Sport, qualitätsgesichert in einem Fitnessstudio für mindestens sechs 
Monate im Bonuszeitraum.  
 
Der Zuschuss wird entweder für die aufgelisteten Versicherungen oder Leistungen ge-
währt. Er wird für maximal drei Jahre gewährt.  
 
Der Zuschuss ist beschränkt auf die laufenden Kosten, die dem Versicherten in dem 
jeweiligen Jahr entstanden sind, in welchem die Bonusvoraussetzungen nach § 16 Abs I 
und Abs II erfüllt werden. 

 
 
 



 
Anlage zu § 18 der Satzung der BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 

§ 8 
Umlagesätze 

 
I. Der Umlagesatz für das Umlageverfahren U1 beträgt 3,0 vom Hundert der Bemes-

sungsgrundlage. 

 

II. Der Umlagesatz für das Umlageverfahren U2 beträgt 0,55 vom Hundert der Be-
messungsgrundlage. 

 

 
 
Die Änderung der Satzung der BKK SBH wurde vom Ministerium für Soziales und In-
tegration, Baden Württemberg, Else-Josenhans-Straße 6, 70173 Stuttgart, mit Bescheid 
vom 02.06.2023, AZ: 61-5221.2-007.02 gemäß § 195 Abs. 1 SGB V genehmigt. Die 
Änderungen treten zum 01. Juni 2023 in Kraft.   
 
Nach § 21 Satz 1 der Satzung der BKK SBH erfolgt die Bekanntmachung durch Information 
auf der Homepage. 
 
Die Satzung kann während der üblichen Geschäftszeiten der BKK SBH eingesehen werden. 
 
Die Informationsfrist beträgt nach § 21 Satz 2 der Satzung 2 Wochen. 

 
Der Vorstand 
Gez.: Uwe Amann 
 
Veröffentlichung auf www.bkk-sbh.de von Mittwoch 07.06.2023 bis Mittwoch 21.06.2023 
 

http://www.bkk-sbh.de/

